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N I E D E R S C H R I F T 
 

über die öffentliche 
 

Sitzung des Marktgemeinderates Offingen 
 

am 30.07.2018 von 18:00 Uhr bis 20:02 Uhr 
im Sitzungssaal des Rathauses Offingen 

 
Offingen, 30.07.2018 

 
Vorsitzender: 
 
Erster Bürgermeister Thomas Wörz 
 
Mitglieder: 
Zweiter Bürgermeister Herr Robert Hieber  

Dritte Bürgermeisterin Frau Maria-Luise Eberle  

Herr Georg Bader  

Herr Karsten Feil  

Herr Karl Krupka  

Frau Ingeborg Marks  

Herr Erich Schmucker  

Herr Manfred Schuster  

Frau Monika Schweizer  

Herr Ernst Süß  

Herr Michael Süß  

Frau Katja Vielweib  

Herr Dr. Rüdiger Zischak  
 

Entschuldigt abwesend: 
Frau Andrea Hascher Urlaub  

Herr Florian Haupeltshofer Beruflich verhindert  

Frau Claudia Lüttecken-Mayr Urlaub  
 

Ferner waren anwesend: 
Herr Christoph Zeh      zu TOP 3  

Herr Ingo Blatter      zu TOP 5  
 

Protokollführer: 
Theresa Biber 
 
Die Zahl der Marktgemeinderatsmitglieder einschließlich Ersten Bürgermeister beträgt: 17 
Die Marktgemeinderatsmitglieder wurden am 24.07.2018 schriftlich unter Angabe der Tagesordnung ordnungsgemäß 
geladen. 
Der Bürgermeister stellt die Beschlussfähigkeit im Sinne des Art. 47 Abs. 2 GO fest und eröffnet die Sitzung. 
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Bürger fragen 
 
Aus den Reihen der Bürgerschaft wird seitens der Nachbarn des Pfarrheims Offingen mitgeteilt, 
dass diese nicht bereit sind, für den TOP 4.4 der öffentlichen Sitzung zu unterschreiben und geben 
dazu Stellungnahme ab. 

 

TOP 

 

Tagesordnung öffentliche Sitzung 

 

1. Genehmigung der öffentlichen Sitzungsniederschrift vom 02.07.2018 

2. Bekanntgabe nichtöffentlicher Beschlüsse 

3. 1. Nachtragssatzung mit Nachtragshaushaltplan 2018 

4. Bauanträge 

4.1 Bauantrag zur Errichtung eines Einfamilienhaus mit Doppelgarage, Grundstück Flur-Nr. 
1831/7, Gemarkung Offingen, Gundelfinger Straße 7a, 89362 Offingen 

4.2 Antrag auf Neubau eines Vierfamilienhauses mit 8 Stellplätzen auf Flur-Nr. 465/2, Ge-
markung Offingen, Anton-Günther-Str. 12 b, 89362 Offingen 

4.3 Tektur zum Bauantrag B-2018-15 Neubau von 3 gleichen Mehrfamilienhäusern hier: Hö-
henkorrektur Haus B wegen fehlender Gründungsmöglichkeit bei anstehendem Grund-
wasser auf Flur-Nr. 240, Gemarkung Offingen, Mindeleck 2 b, 89362 Offingen 

4.4 Bauantrag zur Generalsanierung des Pfarrheims Kath. Kirchenstiftung St. Georg in Off-
ingen auf Flur-Nr. 81, Gemarkung Offingen, Pfarrer-Portenlänger-Platz 2, 89362 Offingen 

5. Bauleitplanung 

5.1 Bebauungsplan "Hinter den Gärten I - 1. Änderung"; Abwägung der im Rahmen der Aus-
legung gem. § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen 

5.2 Bebauungsplan "Hinter den Gärten I - 1. Änderung"; Satzungsbeschluss gem. § 10 
BauGB 

6. Änderung der Gemeindegrenzen, § 58 Abs. 2 FlurbG,  Gmkg. Offingen 

7. Radweginfrastruktur; LEADER-Projekt DonauTäler 2.0 - Errichtung von Outdoorfitness-
geräten 

8. Kegelbahn Mindelhalle; Entscheidung zum Fortbestand 

9. Sonstiges 

9.1 Veranstaltungen 

9.2 Vorstellung Ferienprogramm 2018 

9.3 Neubeschaffung eines Hilfeleistungssets für die Feuerwehr Offingen 
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Öffentliche Sitzung 
 

1. Genehmigung der öffentlichen Sitzungsniederschrift vom 02.07.2018 

 
Sachverhalt: 
 
Gegen die öffentliche Sitzungsniederschrift vom 02.07.2018 werden Einwände nicht erhoben. 
 
Beschluss: 
 
Der Marktgemeinderat Offingen genehmigt die Niederschrift vom 02.07.2018 
 
 

Abstimmungsergebnis:                                                                                                          14:0 

 
 

2. Bekanntgabe nichtöffentlicher Beschlüsse 

 
Sachverhalt: 
 
Nichtöffentliche MGR-Sitzung vom  02.07.2018 
 
Haushaltsrechtliche Auswirkungen: 
 

 Errichtung eines Wertstoffhofes; Kostenaufteilung zwischen Markt Offingen und Eigenbe-
trieb Kreisabfallwirtschaft 

 Tiefbrunnen; Vergabe der Planung und Arbeiten zur Regeneration des Tiefbrunnens 

 Bebauungsplan „Hühnerberg“; Vergabe Baugrunderkundung 
 
 

3. 1. Nachtragssatzung mit Nachtragshaushaltplan 2018 

 
Sachverhalt: 
 
Der Marktgemeinderat hat mit den Beschlussfassungen vom 16.04.2018 den Erwerb einer weiteren 
Grundstücksfläche für Wohnbauzwecke beschlossen. Aus dem Vollzug entstehen Kosten für den 
Erwerb in Höhe von 632.625,- € zzgl. rund 23.000 € Grunderwerbssteuer und Notarkosten. 
 
Mit Beschluss kam es auf der Haushaltsstelle 620.9320 zu einer überplanmäßigen Bewirtschaftung, 
da planseitig nur 600.000 € für diesen Zweck vorgesehen waren und bereits rund 289.000 € an 
Mitteln beansprucht worden waren. 
 
Mit dem Erwerb von Flur-Nr. 225 und den Nebenkosten aus zuvor abgeschlossenen Kaufverträgen 
ist die HHST derzeit mit rund 471.232,- € belastet. Die Kämmerei hat aufgrund weiterer bereits an-
stehender/bekannter üpl. und apl. Ausgaben, so u.a. auch für den Breitbandausbau von einer De-
ckung innerhalb des Haushaltes abgesehen. Diese kann zwischenzeitlich ohnehin nur durch einen 
Verzicht auf die geplante Rücklagenzuführung und einer moderaten Rücklagenentnahme gewähr-
leistet werden. 
 
Durch den weiteren Beschluss MGR v. 02.07.2018 zum Erwerb eines bebauten Grundstücks auf 
Flur-Nr. 192/2 trat gesetzlich die Nachtragssatzungspflicht nach Art 68 Abs. 2 GO ein. 
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Art. 68 GO – Nachtragshaushaltssatzungen 
(1) Die Haushaltssatzung kann nur bis zum Ablauf des Haushaltsjahres durch Nachtragshaushaltssatzung 
geändert werden. Für die Nachtragshaushaltssatzung gelten die Vorschriften für die Haushaltssatzung ent-
sprechend. 
(2) Die Gemeinde hat unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn 

1. sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein Fehlbetrag entstehen wird und der Haus-
haltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann, 

2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche einzelne Aufwendungen und Auszahlungen beziehungs-
weise Ausgaben in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen und -auszahlungen bezie-
hungsweise Gesamtausgaben des Haushaltsplans erheblichen Umfang geleistet werden müssen, 

3. Auszahlungen des Finanzhaushalts beziehungsweise Ausgaben des Vermögenshaushalts für bisher 
nicht veranschlagte Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen, 

4. Beamte oder Arbeitnehmer eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft wer-
den sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält. 

(3) Absatz 2 Nrn. 2 bis 4 finden keine Anwendung auf  
1. den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens und Baumaßnahmen, soweit die Aus-

zahlungen beziehungsweise Ausgaben nicht erheblich und unabweisbar sind, 
2. Abweichungen vom Stellenplan und die Leistung höherer Personalausgaben, die aufgrund des Be-

amten- oder Tarifrechts oder für die Erfüllung neuer Aufgaben notwendig werden. 

 
Der Erwerb eines Gebäudes ist haushaltsrechtlich unter 880.9320 zu buchen. Im Haushaltsplan 
2018 sind dafür keine Mittel veranschlagt. Die Ausnahmen des Art 68 Abs. 3 GO treffen nicht zu. Es 
besteht daher Nachtragspflicht nach Art 68 Abs.2, Nr. 3 GO. 
 
Mit der Nachtragssatzung hat die Kämmerei auch für die übrigen üpl. Bewirtschaftungen den Plan-
ansatz erhöht und die Maßnahme Griesleweg nach 2019 verschoben. 
 
Die Deckung der Mehrausgaben in Höhe von rund 1.082.800 € und der Wenigereinnahmen (so u.a. 
Straßenausbaubeitrag Griesleweg) erfolgt durch den Wegfall der planmäßigen Rücklagenzuführung 
(- 653.700,- €), durch Verschiebungen nach 2019 (Griesleweg), durch apl. Mehreinnahmen (Veräu-
ßerung Donaustraße 5), durch eine höhere Zuführung und höher zu erwartenden Zuschüsse. 
 
Der Vorsitzende bittet den Marktgemeinderat Offingen bei der nachfolgenden Beratung darauf zu 
achten, dass Rückfragen zu einzelnen Grundstücksgeschäften ohne die Nennung von Namen und 
Kaufpreisen stattfindet! 
 
Haushaltsrechtliche Auswirkungen: 
 
Siehe Anlage 
 
Beschluss: 
 
Der Marktgemeinderat beschließt die 1. Nachtragshaushaltsatzung mit Nachtragshaushaltsplan 
2018 wie in der Anlage I vorgesehen. 
 
 

Abstimmungsergebnis:                                                                                                          14:0 
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4. Bauanträge 

 
 

4.1 Bauantrag zur Errichtung eines Einfamilienhaus mit Doppelgarage, Grund-
stück Flur-Nr. 1831/7, Gemarkung Offingen, Gundelfinger Straße 7a, 89362 Offin-
gen 

 
Sachverhalt: 
 
Der Antrag wurde am 09.07.2018 als Bauantrag bei der VG Offingen vorgelegt. Das Baugrundstück 
befindet sich innerhalb des im Zusammenhang bebauten Bereiches des Marktes Offingen (§ 34 
BauGB), jedoch nicht im Bereich eines Bebauungsplanes. Der Bereich ist im Flächennutzungsplan 
als Wohnfläche dargestellt.  
 
Das unterkellerte, zweigeschossige Einfamilienhaus mit den Abmaßen ca. 10,37 m x ca. 11,49 m 
soll ein 22 ° Satteldach mit anthrazitfarbenen Betonpfannen erhalten. Die in den Hang gebaute Dop-
pelgarage soll zum Teil mit ca. 6,24 m x ca. 3,53 m mit Flachdachausführung als Balkon genutzt 
werden.  
 
Die Nachbarunterschriften sind vollständig vorhanden. 
 
Haushaltsrechtliche Auswirkungen: 
 
Führt zu Beitragseinnahmen aus dem Anschluss für die Wasserversorgungseinrichtung- bzw. Ent-
wässerungseinrichtung. 
 
Beschluss: 
 
Der Marktgemeinderat Offingen erteilt das gemeindliche Einvernehmen nach § 36 BauGB zum Bau-
antrag zur Errichtung eines Einfamilienhaus mit Doppelgarage, Grundstück Flur-Nr. 1831/7, Gemar-
kung Offingen, Gundelfinger Straße 7a, 89362 Offingen. 
 
 

Abstimmungsergebnis:                                                                                                          14:0 

 
 

4.2 Antrag auf Neubau eines Vierfamilienhauses mit 8 Stellplätzen auf Flur-Nr. 
465/2, Gemarkung Offingen, Anton-Günther-Str. 12 b, 89362 Offingen 

 
Sachverhalt: 
 
Die Bauantragsunterlagen wurden am 18.07.2018 vorgelegt. Das Baugrundstück liegt in einem Be-
reich ohne Bebauungsplan, der Flächennutzungsplan stellt hier ein Wohngebiet dar. 
 
Im Hinterliegerbereich, des im Jahre 2015 erbauten Einfamilienhauses mit Friseursalon, soll nun ein 
zweigeschossiges Vierfamilienhaus ca. 11,17 x ca. 15,99 m und einem Pultdach mit 8 ° Dachnei-
gung errichtet werden. Auf den Sandwichplatten soll eine aufgestellte PV- oder Solaranlage ange-
bracht werden. 
 
Es werden acht Stellplätze errichtet. Nach der Stellplatzsatzung sind für jede Wohnung 2 Stellplätze 
erforderlich. Lt. Artikel 7 Absatz 2 BayBO sind bei der Errichtung von Gebäuden mit mehr als drei 
Wohnungen auf dem Baugrundstück oder in unmittelbarer Nähe auf einem anderen geeigneten 
Grundstück, ein ausreichend großer Kinderspielplatz anzulegen. Dieser ist in den Bauantragsunter-
lagen nicht ersichtlich. 
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Die Maßnahme fügt sich nach Art und Maß der Nutzung in die Umgebung ein. Die Nachbarunter-
schriften liegen vollständig vor.  
 
Haushaltsrechtliche Auswirkungen: 
 
Einnahmen HHST. 815.3500 Wasserversorgungsbeitrag und HHST 700.3500 Entwässerungsbei-
trag, aus der Erschließung an das öffentliche Wasser- und Kanalnetz. 
 
Beschluss: 
 
Der Marktgemeinderat Offingen erteilt das gemeindliche Einvernehmen nach § 36 BauGB zum An-
trag auf Neubau eines Vierfamilienhauses mit acht Stellplätzen auf Flur-Nr. 465/2, Gemarkung Off-
ingen, Anton-Günther-Str. 12 b, 89362 Offingen. 
Das Landratsamt Günzburg wird gebeten, die Anforderungen aus der Stellplatzsatzung des Marktes 
Offingen und die Errichtung eines Kinderspielplatzes nach Art. 7 Absatz 2 BayBO in den Genehmi-
gungsbescheid mit aufzunehmen. 
 
 

Abstimmungsergebnis:                                                                                                          14:0 

 
 

4.3 Tektur zum Bauantrag B-2018-15 Neubau von 3 gleichen Mehrfamilienhäusern 
hier: Höhenkorrektur Haus B wegen fehlender Gründungsmöglichkeit bei anste-
hendem Grundwasser auf Flur-Nr. 240, Gemarkung Offingen, Mindeleck 2 b, 
89362 Offingen 

 
Sachverhalt: 
 
Der Vorsitzende gibt bekannt, dass der Bauantrag 20 min vor Beginn der Sitzung durch den Pla-
ner, Herrn Friehlinghaus, zurückgezogen wurde. 
 
 

4.4 Bauantrag zur Generalsanierung des Pfarrheims Kath. Kirchenstiftung St. 
Georg in Offingen auf Flur-Nr. 81, Gemarkung Offingen, Pfarrer-Portenlänger-Platz 
2, 89362 Offingen 

 
Sachverhalt: 
 
Die Antragsunterlagen wurden mit Datum vom 26.07.2018 vorgelegt.  
Das Baugrundstück befindet sich innerhalb des im Zusammenhang bebauten Bereiches des Mark-
tes Offingen (§ 34 BauGB), jedoch nicht im Bereich eines Bebauungsplanes. Der Bereich ist im 
Flächennutzungsplan als Fläche für den Gemeindebedarf dargestellt. Das Grundstück liegt im Sa-
nierungsgebiet "Ortsmitte" und im Bereich des städtebaulichen Rahmenplanes "Ortskern Offingen". 
Das bestehende Pfarrheim der katholischen Kirchenstiftung St. Georg in unmittelbarer Nähe zur 
Kirche wurde im 19. Jh. als Armenhaus errichtet und wurde später als Schule und Rathaus genutzt. 
Seit 1985 befindet sich in den Räumlichkeiten das Pfarrheim der Pfarrgemeinde St. Georg Offingen.  
Zukünftig soll das Pfarrheim im EG einen kleinen Saal für die Chorproben und kleinere Veranstal-
tungen (z.B. Altennachmittage oder Nikolausfeiern) erhalten. Der Saal ist auf max. 40 Personen 
ausgelegt. Im Obergeschoss befinden sich 2 kleine Gruppenräume für die Ministranten. Ein weiterer 
Gruppenraum steht zur Verfügung. Im Dachgeschoss sind die Haustechnik und ein Lagerraum. 
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Die 45 ° Satteldachneigung und –höhe entsprechen beim Wiederaufbau dem Bestand. Der WC-
Anbau im Westen entfällt. Das bestehende Gebäude wird abgebrochen und in denselben Abmes-
sungen in Massivbauweise neu errichtet. Im Osten wird zum Treppeneingang eine Rampe angebaut. 
Wie bereits jetzt die Treppe, befinden sich beide Anbauten auf gemeindlichem Grund. Aus Sicht des 
Vorsitzenden kann dies so weiterhin akzeptiert werden. 
 
In der Stellplatzsatzung des Marktes Offingen sind Versammlungsstätten nicht explizit aufgeführt. 
Daher gilt die Garagen- und Stellplatzsatzung GaStellV BayBO 4.2 Sonstige Versammlungsstätten, 
1 Stellplatz je 10 Sitzplätze. Für das neue Pfarrheim werden insgesamt 4 Stellplätze benötigt. Auf 
dem Grundstück befindet sich kein Platz für Stellplätze. Die 4 Stellplätze sind auf dem Parkplatz vor 
dem kath. Pfarramt Str. Georg, FlurNr. 92/3 möglich. Es wird davon ausgegangen, dass in der Regel 
keine gleichzeitige Nutzung von Kirche und Pfarrheim stattfindet.  
 
Das Bauvorhaben fügt sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung in die nähere Umgebung ein. 

 
Die Unterschrift des Nachbarn liegt nicht vor. 
 
Diskussionsverlauf: 
 
Die Beratung macht deutlich, dass die Mitglieder des Marktgemeinderates Offingen mehrheitlich die 
Meinung vertreten, dass die Titulierung des Bauantrages „Generalsanierung“ nicht stimmt und dies 
negative Auswirkungen, in Bezug auf die Grenzbebauung und Abstandsflächensituation, auf die 
Nachbarschaft haben könnte. Der Vorsitzende versucht deutlich zu machen, dass die Titulierung 
„Generalsanierung“, obwohl es sich um einen vollständigen Neubau handelt, von Seiten des Antrag-
stellers gewählt wurde, weil die Bischöfliche Finanzkammer die Maßnahme als Generalsanierung 
sieht, da im jetzigen Gebäude bereits ein Pfarrheim untergebracht ist, und den Projektnamen vorgibt. 
 
Haushaltsrechtliche Auswirkungen: 
 
Nein 
 
Beschluss: 
 
Der Marktgemeinderat Offingen erteilt das gemeindliche Einvernehmen nach § 36 BauGB und die 
sanierungsrechtliche Genehmigung nach § 144 BauGB zum Bauantrag auf Generalsanierung des 
Pfarrheims Kath. Kirchenstiftung St. Georg in Offingen auf Flur-Nr. 81, Gemarkung Offingen, Pfarrer-
Portenlänger-Platz 2, 89362 Offingen. 
 
 

Abstimmungsergebnis:                                                                                                          4:10 

 
 

5. Bauleitplanung 

 

5.1 Bebauungsplan "Hinter den Gärten I - 1. Änderung"; Abwägung der im Rah-
men der Auslegung gem. § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stel-
lungnahmen 

 
Sachverhalt: 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes „Hinter den Gärten I – 1. Änderung“ in der Fassung vom 
06.11.2017, geändert am 16.04.2018 mit Planteil, Textteil und örtlichen Bauvorschriften, Begrün-
dung sowie der Umweltbericht und weitere umweltbezogenen Informationen wurden gemäß § 3 Abs. 
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2 BauGB in der Zeit vom 28.05.2018 bis einschließlich 29.06.2018 im Rathaus der Verwaltungsge-
meinschaft Offingen zur Einsichtnahme ausgelegt. Gleichzeitig wurden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange am Verfahren beteiligt. 
 
Der Verfahrensschritt wurde durch das IB Blatter und Burger durchgeführt und ein Abwägungsvor-
schlag erarbeitet. 
 
Herr Blatter stellt das durchgeführte Verfahren, die eingegangenen Stellungnahmen und die ange-
dachte Abwägung anhand der Anlage zu diesem Tagesordnungspunkt vor und steht für Fragen zur 
Verfügung. 
 
Beschluss: 
 
Der Marktgemeinderat Offingen beschließt die Abwägung zu den im Rahmen der Beteiligung der 
Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 2 BauGB) und der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange (§ 4 Abs. 2 BauGB)   vorgebrachten Anregungen und Stellungnahmen wie aus der als 
Anlage II beigefügten Beschlussvorlage des IB Blatter und Burger vom 19.07.2018 ersichtlich und 
im Sachvortrag dargestellt.  
 
 

Abstimmungsergebnis:                                                                                                          14:0 

 
 

5.2 Bebauungsplan "Hinter den Gärten I - 1. Änderung"; Satzungsbeschluss gem. 
§ 10 BauGB 

 
Sachverhalt: 
 
Damit der Bebauungsplan „Hinter den Gärten I – 1. Änderung“ zur Rechtskraft gebracht werden 
kann, muss ein entsprechender Satzungsbeschluss gefasst werden. 
 
Beschluss: 
 
Der Marktgemeinderat Offingen beschließt den Bebauungsplan „Hinter den Gärten I – 1. Änderung“ 
i.d.F.v. 06.11.2017, geändert am 16.04.2018 mit redaktionellen Änderungen vom 30.07.2018 gem. 
§ 10 BauGB als Satzung. 
 
 

Abstimmungsergebnis:                                                                                                          14:0 

 
 

6. Änderung der Gemeindegrenzen, § 58 Abs. 2 FlurbG,  Gmkg. Offingen 

 
Sachverhalt: 
 
Mit Schreiben vom 26.06.2018 der Teilnehmergemeinschaft Offingen III wird die Änderung der Ge-
meindegrenzen, § 58 Abs. 2 FlurbG bekannt gegeben. 
 
Im genannten Verfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz –FlurbG- sollen die Gemeindegrenzen 
der neuen Feldeinteilung angepasst und auf örtlich erkennbare Grenzen verlegt werden. Der Vor-
stand der Teilnehmergemeinschaft Offingen schlägt daher die im anliegenden Entwurf der Gemein-
degrenzänderungskarte mit einem grünen Farbband versehene neue Gemeindegrenze vor. 
 
Die Änderung bedarf nach § 58 Abs. 2 Satz 3 FlurbG der Zustimmung des Marktes Offingen und 
der Gemeinde Rettenbach. 
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Haushaltsrechtliche Auswirkungen: 
 
Keine 
 
Beschluss: 
 
Der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft Offingen III hat die im Entwurf der Gemeindegrenzände-
rungskarte mit einem grünen Farbband dargestellte neue Gemeindegrenze vorgeschlagen. Durch 
den neuen Grenzverlauf ergibt sich für das Gemeindegebiet Offingen eine Flächenmehrung von 
0,1106 ha. Der Marktgemeinderat stimmt der beabsichtigten Gemeindegrenzänderung zu.  
 
 

Abstimmungsergebnis:                                                                                                          14:0 

 
 

7. Radweginfrastruktur; LEADER-Projekt DonauTäler 2.0 - Errichtung von Out-
doorfitnessgeräten 

 
Sachverhalt: 
 
Das schwäbische Donautal hat sich in den letzten Jahren als Radreiseziel gut entwickelt, seit 2017 
ist der vom ADFC mit vier Sternen prämierte Radweg DonauTäler eröffnet. Von den steigenden 
Zahlen an Radtouristen profitieren sowohl die Kommunen als auch die Gastgeber. Um die Qualität 
der Radwege auf hohem Niveau zu halten und noch weiter zu verbessern und somit noch mehr 
Gäste auf unsere Region aufmerksam zu machen, haben Kommunen wie Gastgeber die Möglich-
keit, attraktive Fördermittel für Radwegeinfrastruktur zu erhalten. 
 
Der Marktgemeinderat Offingen hat bereits mit Sitzung vom 02.07.2018 die Errichtung von zwei 
überdachten Brotzeitinseln im Rahmen des Förderprojektes beschlossen. Im Nachgang zu dieser 
Sitzung wurde dem Vorsitzenden von Seiten der Regionalmarketing Günzburg GbR mitgeteilt, dass 
die Errichtung von Outdoorfitnessgeräten über das Projekt möglich ist, sofern die Geräte an einem 
Radweg oder Rastplatz für Radfahrer aufgestellt werden. 
 
Der Vorsitzende hat darauf mit der Regionalmarketing Günzburg GbR abgeklärt, ob die Errichtung 
von Outdoorfitnessgeräten auf dem Gelände des Mindelstrandes förderfähig ist. Aufgrund der Tat-
sache, dass der Mindelstrand mit seiner Infrastruktur (Bänke, Tisch, Ruheliegen, Fahrradständer 
etc.) als Rastplatz für Radfahrer geeignet ist, kann auf das Förderprogramm zurückgegriffen werden. 
 
In einem zweiten Schritt wurde mit der Firma Play-Parc Allwetter-Freizeitanlagenbau GmbH aus Bad 
Driburg ein Konzept erarbeitet. Der Vorsitzende stellt dieses anhand einer Präsentation vor und 
informiert darüber, dass die Outdoorfitnesgeräte im Rahmen des LEADER-Projektes DonauTäler 
2.0 von der Regionalmarketing Günzburg GbR ausgeschrieben und als Sammelbestellung beschafft 
werden müssen. Der Fördersatz beträgt ca. 60 % der Nettokosten. 
 
Mit der Regionalmarketing Günzburg GbR ist ein Nutzungsvertrag abzuschließen, in dem geregelt 
wird, dass den Kommunen die Nutzung der Gegenstände überlassen wird, sie sich aber im Gegen-
zug zur Wartung, Reparatur und Instandhaltung verpflichtet. Nach Ablauf der fünf bis zwölfjährigen 
Zweckbindungsfrist geht das Eigentum an den geförderten Elementen komplett an den Markt Offin-
gen über. 
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Diskussionsverlauf: 
 
Die Diskussion zeigt, dass der gewählte Standort und die Sinnhaftigkeit des Vorhabens nicht von 
allen Anwesenden positiv gesehen werden. Insgesamt wird das Projekt jedoch mehrheitlich positiv 
bewertet. 
 
Haushaltsrechtliche Auswirkungen: 
 
Im Haushaltsplan 2019 sind auf der Ausgabenseite 30.000 € für die Outdoorfitnessgeräte und auf 
der Einnahmenseite sind Fördergelder in Höhe von  15.000 € vorzusehen. 
 
Beschluss: 
 
Der Marktgemeinderat Offingen spricht sich für die Errichtung von Outdoorfitnessgeräte auf dem 
Mindelstrand wie im Sachvortrag dargestellt aus. Der Vorsitzende wird mit der Vergabe aller dafür 
notwendigen  Arbeiten und zur Unterzeichnung eines Nutzungsvertrages mit der Regionalmarketing 
Günzburg GbR ermächtigt. Die Verwaltung wird beauftragt, die finanziellen Auswirkungen im Haus-
haltsplan 2019 zu berücksichtigen. 
 
 

Abstimmungsergebnis:                                                                                                            9:5 

 
 

8. Kegelbahn Mindelhalle; Entscheidung zum Fortbestand 

 
Sachverhalt: 
 
Mit Schreiben vom 27.04.2015 beantragte die SPD-Fraktion eine Entscheidung zum Fortbestand 
der Kegelbahnen in der Mindelhalle. Der Marktgemeinderat Offingen befasste sich in seinen Sitzun-
gen vom 07.05.2015 und 27.05.2015 mit der Thematik und kam mehrheitlich zu dem Ergebnis, dass 
eine notwendige Sanierung mit Kosten in Höhe von damals 23.193,10 € nicht gewünscht ist. 
 
Der Zustand der Bahnen hat sich seither weiter verschlechtert und das Kegeln ist auf den Bahnen 
kaum mehr möglich. Dies macht sich auch durch  zurückgehende Buchungszeiten bemerkbar, was 
wiederum Auswirkung auf die Rentabilität der Gaststätte hat. In 2017 wurde die Anlage noch 71,5 
Stunden, ohne Berücksichtigung der Marktmeisterschaft Kegeln, genutzt.  
 
Der Vorsitzende erläutert, dass aktuell vor allem in den Bereichen der grünen Kugellaufflächen nach 
den Abwurfbohlen, der Kegelaufstellplätze und der Fehlwurfrinnen starke Beschädigungen vorlie-
gen. Die Sanierungsarbeiten für diese Bereiche würde laut einem Angebot vom 01.09.2017 Kosten 
in Höhe von ca. 7.294,70 € brutto verursachen. Der Vorsitzende weist darauf hin, dass die Kegelauf-
stellautomaten und Kugelheber ebenfalls in einem desolaten Zustand sind und jederzeit mit einem 
irreparablen Schaden gerechnet werden muss.  Die Erneuerung dieser Anlagenkomponenten wür-
den laut einem Angebot aus dem Jahre 2015 Kosten in Höhe von weiteren 15.898,40 € brutto be-
tragen. 
 
Zusätzlich wird darauf hingewiesen, dass Preissteigerungen seit 2015 bzw. 2017 bzgl. der o.g. An-
gebote noch nicht berücksichtigt sind. 
 
Der Vorsitzende vertritt die Meinung, dass Kegeln in Offingen auch weiterhin möglich sein sollte  und  
einen, wenn auch kleinen, Mosaikstein einer insgesamt guten Infrastruktur im Bereich der Freizeit-
beschäftigung  in Offingen  darstellt. 
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Diskussionsverlauf: 
 
Die Beratung zeigt, dass der Erhalt der Kegelbahnen sehr kritisch gesehen wird. Der Vorsitzende 
empfiehlt dem Gremium als Kompromiss, die Sanierung einer Kegelbahn inkl. der Erneuerung von 
Kegelstellautomat und Kugelheber. 
 
Haushaltsrechtliche Auswirkungen: 
 
Im Haushaltsplan 2018 stehen Finanzmittel in Höhe von 20.000 € zur Verfügung. 
 
Beschluss: 
 
Der Marktgemeinderat Offingen spricht sich für die Sanierung einer Kegelbahn inkl. der Erneue-
rung von Kegelstellautomat und Kugelheber aus und ermächtigt den Vorsitzenden mit der Auf-
tragsvergabe. 
 
 

Abstimmungsergebnis:                                                                                                            6:8 

 
 

9. Sonstiges 

 

9.1 Veranstaltungen 

 
Sachverhalt: 
 
Der Vorsitzende informiert das Gremium über folgende Veranstaltungen und bittet das Gremium, 
dies zu besuchen:  
 
 
 
Reitverein    Reitertage im Stall  30.07. - 02.08.2018  
Schützenverein   Gartenfest   15.08.2018 
Schnuttenbach 
Musikverein Lyra  Babybasar   01.09.2018 
Musikverein Lyra  Dekobasar   02.09.2018 
Heimat- und Volkstrachten- Probe    03.09.2018 
Verein 
Frauenbund   Halbtagesausflug  21.09.2018 
Frauenbund   Infoabend zur Heilfasten- 24.09.2018 
    Woche 
Kino     30. Offinger Kinofilmtage 27.09. – 30.09.2018 
Obst-u. Gartenbauverein Herbstversammlung  28.09.2018 
Markt Offingen  Gemeinderatssitzung  01.10.2018 
 
 

9.2 Vorstellung Ferienprogramm 2018 

 
Sachverhalt: 
 

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass der Jugendreferent des Marktes Offingen, Herr MGRM Flo-
rian Haupeltshofer das Ferienprogramm 2018 zusammengestellt hat und dieses bereits in Um-
lauf gegeben wurde. Den teilnehmenden Vereinen und Organisationen, der Verwaltung und 
dem Jugendreferenten werden Dank und Anerkennung ausgesprochen. 
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9.3 Neubeschaffung eines Hilfeleistungssets für die Feuerwehr Offingen 

 
Sachverhalt: 
 
Der hydraulische Spreizer der Feuerwehr Offingen wurde im Rahmen einer technischen Prüfung im 
Oktober 2017 als nicht mehr einsatzfähig bewertet. Eine Reparatur wurde aus Wirtschaftlichkeits-
gründen nicht in Betracht gezogen. 
 
Ein Förderprogramm des Freistaats Bayern fördert den Neuerwerb solch unverzichtbarer Einsatz-
geräte in einem Gesamtpaket.  
 
Am 22.11.2017 wurde daraufhin ein Förderantrag bei der Regierung von Schwaben gestellt. 
 
Dieser wurde mit Bescheid vom 30.04.2018 positiv beschieden. Aus dem Förderprogramm heraus 
erhält der Markt Offingen für eine Beschaffung der förderfähigen Geräte einen Festbetrags-zuschuss 
in Höhe von 6.000 €. 
 
Die Feuerwehr Offingen holte daraufhin 3 Vergleichsangebote ein.  
 
Günstigster und zugleich technisch bester Bieter ist die Fa. Raschel aus Memmingen. 
 
Die Verwaltung empfiehlt die Vergabe an den Anbieter zum Angebotspreis von 22.754,35 €. 
 
Haushaltsrechtliche Auswirkungen: 
 
Die Beschaffung ist durch eine planmäßige Mittelbereitstellung unter 130.9350 im HHJ 2018 mit 
23.000,- € gedeckt. Zudem sind in 2018 an Zuwendungen 6.000,- € unter 130.3610 eingeplant. Net-
tobelastung somit 16.754,35 €. 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat des Marktes Offingen stimmt der Beschaffung eines Hilfeleistungssets bestehend 
aus Spreizer, Schneidgerät und Rettungszylinder bei der Fa. Raschel, Memmingen zum Angebots-
preis von 22.754,35 € zu. Die Verwaltung wird beauftragt die Beschaffung in die Wege zu leiten und 
nach Rechnungseingang die Zuwendung nach dem Förderbescheid abzurufen. 
 

Abstimmungsergebnis:                                                                                                          13:0 

 
Abstimmungsbemerkung:  
MGRM Monika Schweizer ist zur Abstimmung nicht anwesend. 
 
 
 
Vorsitzender:  Protokollführer: 

 
 
 

Thomas Wörz 
Erster Bürgermeister 

 Theresa Biber 
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Anlage I 
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Anlage II 
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